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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.01.1999 

Geschäftszahl 

97/02/0519 

Rechtssatz 

Für die Beantwortung der gemäß § 103 Abs 2 KFG an den Zulassungsbesitzer gerichteten Anfrage bedarf es 
nicht der Übermittlung eines Formulars. Vielmehr ist es für die Rechtswirksamkeit einer solchen Anfrage 
insoweit lediglich erforderlich, daß ein konkretes Verlangen nach einer Auskunft an den Zulassungsbesitzer 
gerichtet wird, wobei auch eine fernmündliche Anfrage zulässig ist. 


